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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
Fahrradtauglicher Ausbau der Betriebswege am Dortmund-Ems-Kanal (DEK) Kanalpromenade 
Baubeschluss für den Ausbau des Abschnittes 1 (Wilhelmshavenufer- Gittruper Straße /Gelmer 
Brücke) 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   16.06.2020 Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 

Die als Anlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung Fahrradtauglicher Ausbau der Betriebswege am 
Dortmund-Ems-Kanal (DEK) Kanalpromenade Baubeschluss für den Ausbau des Abschnittes 1 
(Wilhelmshavenufer- Gittruper Straße /Gelmer Brücke)  in Münster wird genehmigt.  
 
Begründung: 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung ist gemäß § 60 Abs. 2 Satz 2 GO NRW dem Ausschuss in der nächs-
ten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Die Gründe der Dringlichkeit sind der beigefügten Dring-
lichkeitsentscheidung zu entnehmen. 
 
 
 
I.V. 
  
Gez. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage 
Dringlichkeitsentscheidung 
 
 
 
 

Amt für Mobilität und Tiefbau 
 
08.05.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Grimm 

Telefon: 492-6600 

Grimm@stadt-muenster.de 
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